
 

Zusammenfassung Aufgelegt-Klasse: 

 Geschossen wird aufgelegt nach den bekannten Regeln. 

 Die Auflagen werden durch die Schützengesellschaft 

Zellerreith gestellt, eigens mitgebrachte Auflagen sind nicht 

erlaubt. 

 Schießen darf jede/r Schütze/-in die/der das 56. Lebensjahr 

vollendet hat. 

 Ob mit oder ohne Schießbekleidung geschossen wird, kann 

vom Teilnehmer/-in selbst entschieden werden und muss 

nicht angemeldet werden. 

 Seniorinnen und Senioren werden gemeinsam gewertet. 

 Für die Aufgelegt-Klasse gibt es eigene Sach- und 

Geldpreise, die Sachpreise sind frei wählbar. 

 Für die Blatt´lwertung bei Luftpistole gilt der  

Umrechnungsfaktor 2,6.  

 Darüber hinaus werden alle aufgelegt geschossenen Teiler 

mit dem Faktor 1,4 multipliziert. 

Wer sich nicht an die Regeln hält, kann von der Standaufsicht 

aufgefordert werden den Stand sofort zu verlassen und wird nach 

Absprache mit der Sportleitung disqualifiziert. 

  



 

Schießprogramm Aufgelegt-Klasse          

Luftgewehr und Luftpistole 

Festscheibe

Schwarz 10/30,5 

Tiefschuss

1. Preis 50,00 € 1. Preis 8,00 €

2. Preis 40,00 € 2. Preis 6,00 €

3. Preis 30,00 € 3. Preis 5,00 €

4. Preis 20,00 € 4. Preis 4,00 €

5. Preis 18,00 € 5. Preis 3,00 €

6. Preis 15,00 €

7. Preis 13,00 €

8. Preis 10,00 €

9. Preis 8,00 €

10.-15. Preis 5,00 €

16.-25. Preis 4,00 €

26.-30. Preis 3,00 €

Nachkauf beschränkt 

auf 40 Schuss

-mit Meister 

kombiniert-

10 Schuss € 4,-

Sachpreise

die Preise sind 

frei wählbar

Meister 

Nachkauf unbeschränkt

-mit Punkt kombiniert-

10 Schuss € 1,50

Meisterprämie

Blattlprämie
LP mit Faktor 2,6

LG / LP

Für die fünf besten 

Meisterstandl eines 

Schützen auf der 

Meisterscheibe bzw. die 

drei besten Blattl auf der 

Punktscheibe

Schwarz 10/30,5 

Serie

 
Alle Teiler werden mit Faktor 1,4 gewertet. 
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